
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 23.04.2024

Thema Sozialversicherungen
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Leutenegger Oberholzer, Susanne (sp/ps, BL) NR/CN
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1989 - 01.01.2019

01.01.89 - 01.01.19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Caroni, Flavia
Heidelberger, Anja
Rohrer, Linda

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Caroni, Flavia; Heidelberger, Anja; Rohrer, Linda 2024. Ausgewählte
Beiträge zur Schweizer Politik: Sozialversicherungen, 2002 - 2018. Bern: Année
Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 23.04.2024.

01.01.89 - 01.01.19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Sozialpolitik
1Sozialversicherungen

2Berufliche Vorsorge

3Krankenversicherung

01.01.89 - 01.01.19 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenvorsorge

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
OFAS Office fédéral des assurances sociales
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
DFI Département fédéral de l'intérieur
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité

01.01.89 - 01.01.19 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Mit einem überwiesenen Postulat ersuchte Nationalrätin Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) den Bundesrat, einen Bericht zur ökonomischen Effizienz des BVG
(Kapitaldeckungsverfahren) im Vergleich zur AHV (Umlageverfahren) ausarbeiten zu
lassen. Der Bericht soll insbesondere die langfristigen Folgen der Entwicklung der
Finanzmärkte und die Auswirkungen auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse
beleuchten. 1

POSTULAT
DATUM: 13.12.2002
MARIANNE BENTELI

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die parlamentarische Initiative
der SGK-SR sowie diejenige von Mauro Tuena (Pa. Iv. 16.482) zur Schaffung einer
gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten – also für die
sogenannten Sozialdetektive. Detailliert ausgearbeitet wurde zunächst die
Kommissionsinitiative, falls diese angenommen würde – so erklärte Tuena –, würde er
anschliessend seine Initiative zurückziehen. 
Zuerst wurden zwei Anträge auf Nichteintreten (Minderheitsantrag Schenker) sowie auf
Rückweisung der Kommissionsinitiative an die Kommission (Antrag Leutenegger
Oberholzer) behandelt. Im Rückweisungsantrag fasste Susanne Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) die Argumente von linker Ratsseite gegen die Vorlage nochmals zusammen: Da
eine verdeckte Observation per se einen groben Eingriff in die Persönlichkeitsrechte
der Betroffenen darstelle, müsse sie ein Instrument der Ultima Ratio sein. In der
vorgeschlagenen Regelung seien jedoch noch nicht einmal eine Definition des
Anfangsverdachts oder konkrete gesetzliche Hürden für die Anordnung der
Überwachung aufgeführt, wodurch die Unschuldsvermutung verletzt würde. Die
Verletzungen der Privatsphäre, wie sie die Vorlage vorsieht, seien ausschliesslich der
Polizei erlaubt. Dass mit der Vorlage privaten Unternehmen weiterreichende Rechte
gewährt würden als der Polizei, verletze das Gewaltmonopol. Zur Wahrung der
Verhältnismässigkeit bedürfe es schliesslich einer Reihe von Änderungen in der Vorlage:
Die Observationen müssten durch eine gerichtliche Instanz angeordnet werden, ihre
Dauer müsste beschränkt werden, der Schutz der Privatsphäre müsste absolut
garantiert werden, der Missbrauch der gesammelten Daten müsste effektiv bekämpft
werden und die gesammelten Informationen müssten den Betroffenen vorgelegt und
auf Anfrage vernichtet werden. Zudem brauche es ein Verwertungsverbot für auf
unkontrollierte Weise erlangte Beweismittel in Strafverfahren. Diese Meinung würden
auch vier staatsrechtlich versierte Professorinnen und Professoren teilen, die ihre
Bedenken per Brief mitgeteilt hätten. In ihrer jetzigen Form widerspreche die Vorlage
der Bundesverfassung sowie der EMRK, weshalb sie einer Rückweisung an die
Kommission und einer externen rechtlichen Beurteilung bedürfe, schloss Leutenegger
Oberholzer ihren Rückweisungsantrag. In der Eintretensdebatte fanden diese Einwände
ausserhalb des linken Lagers keinen Rückhalt: Für die Kommission verwies Lorenz Hess
(bdp, BE) darauf, dass mit der Vorlage lediglich eine gesetzliche Grundlage für die
bisherige Praxis geschaffen werde. In der Kommission habe man Personen aus der
Praxis angehört, Bildmaterial begutachtet und juristische Beurteilungen gelesen, die
gezeigt hätten, dass solche Überwachungen nötig seien. Observationen würden von den
Versicherern als letztes Mittel angeordnet: die „versicherungsinternen Hürden (...) sind
enorm hoch“. Die vorliegende Lösung enthalte das „bestmögliche Gleichgewicht
zwischen Persönlichkeitsschutz und Persönlichkeitsrechten auf der einen und den
allgemeinen Interessen auf der anderen Seite“, so Hess. Er betonte auch, dass der
EGMR nicht die Observationen als solche, sondern deren fehlende gesetzliche
Grundlage in Frage gestellt habe. Diesbezüglich entwickelte sich in der Folge eine
Debatte zur Frage, ob der EGMR auch inhaltliche Kritik an der Praxis geübt habe oder
nicht. Schliesslich entschied sich die grosse Kammer mit 141 zu 53 Stimmen für
Eintreten und mit 140 zu 54 Stimmen gegen den Antrag Leutenegger Oberholzer, wobei
lediglich die SP- und die Grünen-Fraktion die Minderheitenpositionen unterstützten.

Dieselben Lager zeigten sich anschliessend auch in der Detailberatung. Die linke
Ratshälfte versuchte mittels Minderheitsanträgen, die Bestimmungen zur Observation
zu verschärfen, scheiterte jedoch mit allen Vorstössen. Der Nationalrat wollte nicht,
dass Observationen allgemein von Gerichten angeordnet werden müssen, dass die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Überwachung auf öffentliche Gebiete beschränkt wird, dass unrechtmässig erlangte
Beweise in Strafprozessen nicht verwendet werden dürfen, dass der Einsatz anderer
technischer Hilfsmittel ausser den genannten, zum Beispiel Drohnen, ausdrücklich
untersagt wird oder dass GPS nur eingesetzt werden darf, wenn die Abklärungen sonst
aussichtslos sind. Insgesamt schuf der Nationalrat nur wenige Differenzen zum Erstrat.
Umstritten war im bürgerlichen Lager vor allem der Einsatz von technischen Hilfsmitteln
zur Standortbestimmung. Diesen wollte der Ständerat nur in Fällen erlauben, in denen
das Versicherungsgericht die entsprechende Observation genehmigt hatte. Der
Nationalrat schuf jedoch entgegen einem Minderheitsantrag Tuena eine
Bewilligungspflicht für den Einsatz selbst (125 zu 67 Stimmen): Eine Observation mit
technischen Hilfsmitteln zur Standortbestimmung bedarf der Annahme eines Antrags
beim Versicherungsgericht, wobei der Antrag unter anderem Angaben zu Zielen der
Observation, Betroffenen, eine Begründung der Notwendigkeit sowie Beginn und Ende
der Observation beinhalten muss. Darüber hinaus unterstellte der Nationalrat die
Mitarbeitenden von externen Unternehmen, die mit der Observation beauftragt
wurden, einer Schweigepflicht und legte fest, dass sie die erhobenen Daten nur im
Rahmen ihres Auftrags verwenden dürfen. Eine Abschwächung der ständerätlichen
Fassung sah der Nationalrat schliesslich bei der Genehmigung durch die
Versicherungen vor: Hatte der Ständerat noch auf einer „Person mit
Direktionsfunktion” bestanden, reichte für den Nationalrat „eine im fallbearbeitenden
Bereich (...) verantwortliche Person" aus (124 zu 65 Stimmen 3 Enthaltungen). In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 140 zu 52 Stimmen gegen den
Widerstand der SP- und der Grünen-Fraktion an. Aufgrund dieses Entscheids zog
Mauro Tuena seine parlamentarische Initiative wie angekündigt zurück. 2

Berufliche Vorsorge

Das EDI zog in einem Bericht einen Vergleich der wirtschaftlichen Effizienz der
Vorsorgesysteme. Aus diesem ging hervor, dass die interne Rendite des
Kapitaldeckungssystems (2. Säule) in den kommenden Jahrzehnten mindestens gleich
hoch sein dürfte wie jene des Umlagesystems (AHV). Aus der Analyse
makroökonomischer Daten wurde zudem ersichtlich, dass sich das „Zwangssparen“ der
2. Säule nicht negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirkt. Der Bericht des EDI ging
auf Postulate Leutenegger (sp, BL) und Strahm (sp, BE) zurück. 3

BERICHT
DATUM: 31.12.2005
MARIANNE BENTELI

Eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) wollte mit einer
Gesetzesrevision sicherstellen, dass niemand bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses
kurz vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters gegen seinen Willen zur vorzeitigen
Pensionierung gezwungen werden kann. Damit der Anreiz bzw. die Möglichkeit
geschaffen werden kann, ein neues Arbeitsverhältnis zu begründen, soll es möglich
sein, eine Freizügigkeitsleistung zu erhalten. Die Vorlage wurde von beiden
Parlamentskammern deutlich angenommen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2009
LINDA ROHRER

Die Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit der beiden Räte behandelten
eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) für eine Überwälzung
der Aufsichtsabgabe für die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge. Zur
Finanzierung der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) bezahlen die
kantonalen BVG-Aufsichtsbehörden eine Aufsichtsabgabe. Ein entsprechender Artikel
war 2012 im Zuge der BVG-Strukturreform in Kraft getreten, wobei der Bundesrat in
seiner Botschaft zur Reform festgehalten hatte, die Aufsichtsabgabe könne von den
kantonalen Aufsichtbehörden auf die unter ihrer Aufsicht stehenden
Vorsorgeeinrichtungen überwälzt werden. In der Zwischenzeit hatte das
Bundesverwaltungsgericht in zwei Fällen festgestellt, dass für eine solche Überwälzung
die Rechtsgrundlage fehle. Die Beschwerden des BSV beim Bundesgericht waren zur
Zeit der Einreichung des Vorstosses noch hängig, jedoch sollte nun eine entsprechende
Rechtsgrundlage geschaffen werden, um die Überwälzung zu ermöglichen, wie dies
ursprünglich vom Gesetzgeber vorgesehen war. Andernfalls müssten die kantonalen
Aufsichtsbehörden und somit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die
Aufsichtsgebühren bezahlen, so die Ausführungen. Die SGK-NR stimmte dem Vorstoss
im Sommer 2015 ohne Gegenstimme zu, die SGK-SR folgte im November des selben
Jahres ebenfalls einstimmig. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.07.2015
FLAVIA CARONI
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Der Nationalrat behandelte in der Wintersession 2016 den Entwurf zur Änderung des
BVG, den die SGK-NR aufgrund der parlamentarischen Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) zur Überwälzung der Aufsichtsabgabe für die
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge ausgearbeitet hatte. Eintreten wurde
ohne Gegenantrag beschlossen, und es kam zu keiner Diskussion. Die grosse Kammer
folgte, in Abweichung vom Entwurf der Kommission, dem Vorschlag des Bundesrates,
der eine geringfügige Ergänzung bezüglich der Bemessungsgrundlage zur Aufteilung der
Abgabe auf die einzelnen Pensionskassen vorgenommen hatte. Der Entscheid fiel
einstimmig und ohne Enthaltungen mit 171 Stimmen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.2016
FLAVIA CARONI

Krankenversicherung

Zwei Motionen Leutenegger Oberholzer (sp, BL; 08.4026) resp. der SP-Fraktion im
Nationalrat forderten den Bundesrat dazu auf, im Rahmen der Massnahmen zur
Stützung der Konjunktur dem Parlament eine Vorlage zur Entlastung der Familien mit
Kindern zu unterbreiten. Dabei sollten in den Jahren 2010 und 2011 die Kinder bis zum
18. Altersjahr und die jungen Erwachsenen in Ausbildung bis zum 25. Altersjahr von den
Krankenkassenprämien befreit werden. Der Bundesrat lehnte die Motionen ab, da er ein
System der vollständigen Prämienbefreiung vorzieht. Der Nationalrat entschied sich
gegen die Motion. Dasselbe Vorhaben verfolgte eine Motion (09.3345) Maury Pasquier
(sp, GE) im Ständerat und scheiterte auch hier. 7

MOTION
DATUM: 31.12.2009
LINDA ROHRER

Eine Prämienbefreiung für Kinder verlangte Ruth Humbel (cvp, AG) in ihrer Anfang März
2010 eingereichten parlamentarischen Initiative. Da die aktuelle Regelung der
Prämienverbilligung für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung kompliziert und mit
grossem administrativem Aufwand verbunden sei, sei es einfacher, effizienter und
solidarischer, Kinder unter 18 Jahren von den Krankenkassenprämien zu befreien – also
prämienfrei zu versichern. Junge Erwachsene bis 25 Jahre sollen eine reduzierte
Erwachsenenprämie bezahlen müssen, verlangte die Initiantin zudem. 
Im Februar 2011 gab die SGK-NR der Initiative mit 16 zu 8 Stimmen Folge – gleichzeitig
mit der parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL; Pa.Iv. 10.414), mit
der zusätzlich zu den Kindern auch junge Erwachsene von der Prämienlast befreit
werden sollten. 
Im September 2011 stimmte auch die SGK-SR dem Folgegeben mit 5 zu 4 Stimmen zu.
Sie empfahl jedoch ihrer Schwesterkommission, die nun einen Vorschlag ausarbeiten
sollte, die rund neun Prämienprozente, die durch eine Streichung der Kinderprämien
zukünftig fehlen würden, nicht einfach auf die Prämien der Erwachsenen
aufzuschlagen, sondern über die individuellen Prämienverbilligungen zu finanzieren.
Die Kommission des Ständerates beschränkte die Prämienbefreiung jedoch auf Kinder,
der parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer erteilte sie mit 6 zu 2 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) eine Abfuhr. Letzterem Entscheid folgte kurze Zeit später auch die
SGK-NR. Im August 2014 erteilte die Kommission ihrer Subkommission «KVG» den
Auftrag, einen kostenneutralen Vorschlag zur Initiative Humbel auszuarbeiten. Im
Oktober 2015 stand die Vorlage der Kommission, die zudem eine ähnliche Forderung
der parlamentarischen Initiative Rossini (sp, TI; Pa.Iv. 13.477) aufnahm, bereit. Mehr zur
Behandlung der Vorlage findet sich hier. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.02.2011
ANJA HEIDELBERGER
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